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TEIL A ALLGEMEINE VORGABEN 
 

 

A 1 GRUNDSÄTZE UND RICHTLINIEN 
 
Die Durchführung des Konzeptvergabeverfahrens ist an den Richtlinien für Planungswettbe-
werbe RPW 2013 in der Fassung vom 31.01.2013 orientiert, weicht aber teilweise davon ab.  
 

A 1.1 EINVERSTÄNDNIS 
 
Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige, Vorprüfer und Gast erklären durch ihre Betei-
ligung und Mitwirkung am Verfahren, mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen einverstan-
den zu sein. 
 

A 1.2 DATENSCHUTZ 
 
Jeder Teilnehmer, Preisrichter, Sachverständige, Vorprüfer, Gast und Auftragnehmer willigt 
durch seine Beteiligung bzw. Mitwirken am Verfahren ohne weitere Bestätigung ein, dass seine 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit o.g. Wettbewerb beim Auslober und im Büro 
der Vorprüfung geführt werden. Bei einem Widerruf ist eine Wettbewerbsteilnahme oder Beauf-
tragung nicht möglich. Eingetragen wird: Name, Anschrift, Telefon/-Fax, E-Mail, Bankverbin-
dung, Beauftragung im Wettbewerb, Kammermitgliedschaft, Berufsbezeichnung. 
 
 

A 2 ANLASS, ZWECK UND ZIEL DES VERFAHRENS 
 
Die Grundstücke im umrandeten Planbereich werden zusammengelegt und sollen mit Woh-
nungen, sozialen Einrichtungen und ggf. Gewerbeeinheiten neu bebaut werden.  
 

 
Lageplan mit Planbereich 
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A 7 VERFAHRENSUNTERLAGEN 
 
Die Teilnehmer erhalten die Verfahrensunterlagen durch E-Mailversand am 04.10.2023 
Die Unterlagen bestehen aus den folgenden DXF-, DWG- oder PDF-Dateien: 
 
 
▪ Auslobungstext mit der Aufgabenbeschreibung 
▪ Lageplan mit Höhenangaben  
▪ Luftbild 
▪ Vordrucke für die Bietererklärung, die Verfassererklärung  
 
▪ Die Modellgrundplatte 1:500 wird beim Kolloquium ausgegeben 
 

 

A 8 VERFAHRENSLEISTUNGEN 
 
A 8.1 PLÄNE 1: 500 

 
▪ Lageplan M 1:500 Dachaufsichten/ Freiflächen/ Erschließung/Parkierung  
▪ Plan mit Nachweis der einzuhaltenden Abstandsflächen M 1:500  

 
A 8.2 Modell 1:500 
 

Massenmodell auf der zur Verfügung gestellten Modellgrundplatte in weißer Farbe 
 

A 8.3 PLÄNE 1:200 
 

▪ Grundrisse  
UG-Grundriss mit Darstellung der TG-Zufahrt, Stellplätze, Kellerräume 
EG-Grundriss mit Lage privater Stellplätze und TG-Zufahrt, Lage der Zufahrten und 
Eingänge, Freiflächengestaltung,  
OG-Grundrisse aller Geschossebenen.  

 Kennzeichnung der einzelnen Nutzungsbereiche und der funktionalen Zusammenhänge  
 
▪ Schnitte M 1:200 

Höhenentwicklung der Baukörper / Einbindung Umgebung 
Alle zum Verständnis notwendigen Schnitte, mindestens jedoch ein Nord-Süd- und ein 
Ost-West-Schnitt mit Geschoss-, Trauf- und Firsthöhen und Darstellung des Gelände-
verlaufs 
 

▪ Fassaden M 1:200 
Außenfassade der geplanten Bebauung  

 
A 8.4 PLÄNE M1:50 

 
▪ Exemplarischer Fassadenschnitt mit Teilansicht der Straßenfassade mit jeweils detaillier-

ter Beschreibung der Fassadenoberflächen und –Materialien 
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TEIL B AUFGABENBESCHREIBUNG 
 

 

B 1 PORTRAIT DER GEMEINDE NORDHEIM 
 

Die Gemeinde Nordheim befindet sich im Landkreis Heilbronn, etwa 10 Kilometer von der gleich-
namigen Kreisstadt entfernt. Im Norden grenzt Nordheim an die Gemarkung von Leingarten, im 
Osten an die Stadt Heilbronn; im Süden und im Südwesten an die Städte Lauffen am Neckar 
und Brackenheim sowie im Nordwesten an die Stadt Schwaigern. Im Osten der Nordheimer 
Gemarkung verläuft der Neckar. 
 
Das Gemeindegebiet Nordheims umfasst eine Fläche von insgesamt 1.271 Hektar. Davon wer-
den 22,1 Prozent für den Weinanbau genutzt, weitere 39,6 Prozent dienen dem Ackerbau. Nord-
heims Waldfläche besitzt einen Anteil von 8 Prozent und 7,3 Prozent sind Grünflächen. Allein 
23 Prozent besteht aus Siedlungs- und Verkehrsfläche, was den landesweiten Durchschnitt von 
14 Prozent übertrifft. 
 
Die Gemeinde Nordheim umfasst zwei Ortschaften: Nordheim und Nordhausen. Insgesamt le-
ben etwa 8.448 (Stand 06.2023) Einwohner auf der Gemarkung. 
 

 
Gemarkung Nordheim/Nordhausen 
 
Eingebettet in das Tal des Katzentalbaches, liegen Nordheim und Nordhausen zwischen dem 
Neckartal und den südöstlichen Ausläufern des Heuchelbergs. Der höchste Punkt der Gemar-
kung befindet sich auf dem Heuchelberg mit 328 Metern, der tiefste am Bahnhof auf 161 Metern. 
 
Im Regionalplan Heilbronn-Franken aus dem Jahr 2006 wird die Gemeinde Nordheim in die 
Raumkategorie „Verdichtungsraum“ eingeordnet, der dieser Raumschaft eine Bruttowohndichte 
von 50 Einwohner je Hektar zuweist. Die Gemeinde besitzt keine zentralörtliche Funktion und 
befindet sich zwischen den beiden Landesentwicklungsachsen Heilbronn-Stuttgart und Heil-
bronn-Eppingen. Der Regionalplan verortet zwischen Nordhausen und Nordheim eine Grünzä-
sur, die das Zusammenwachsen der beiden Siedlungskörper verhindern soll und bauliche Maß-
nahmen in diesem Gebiet stark einschränkt.  
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B 2 DAS PLANGEBIET LAUFFENER STRASSE / SÜDSTRASSE 
 
Das Plangebiet (roter Kreis) liegt zentral zur Ortsmitte von Nordheim an der Einmündung der 
Südstraße in die Lauffener Straße. Durch die Lage im Eckbereich Südstraße/Lauffener Straße 
stellt das Grundstück den südlichen Auftakt zur Ortsmitte mit dem Rathaus, der Batholomäus-
kirche, Dienstleistungs- und Gemeinbedarfseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäften an der 
Hauptstraße von Nordheim dar.  
Auf der Nordseite des Plangebiets führt ein Fußweg entlang des Katzentalbachs durch einen 
attraktiven Grünzug mit qualitätsvollen Aufenthaltsbereichen ebenso in die Ortsmitte. 
 

 
Ortsplan Nordheim mit Plangebiet 
 

 
Blick von Süden in die Lauffener Straße 
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Blick zur Eckbebauung Südstraße / Lauffener Straße 

 
Blick über den Hof zur Rückseite der Gebäude an der Lauffener Straße 

 
Blick in den Hof zum Katzentalbach 
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Das gesamte Plangebiet besteht aus mehreren Teilgrundstücken, die zu einem Grundstück zu-
sammengelegt werden sollen. Die gesamte Grundstücksfläche beträgt 1.665 qm.  
 
Es wird begrenzt: 

▪ Im Norden von dem Grünzug mit Fußweg am Katzentalbach, 

▪ im Osten von der Lauffener Straße, 

▪ im Süden von der Südstraße, 

▪ im Westen von einem öffentlichen Gehweg von der Südstraße zum Katzentalbach. 

 

Die Bebauung auf dem Grundstück ist teilweise nicht mehr genutzt und soll zum Zwecke einer 
Neubebauung abgebrochen werden. 

 
B 2.1 ENGERER PLANBEREICH 

 

 
Plangebiet 
 

B 2.2 TOPOGRAFIE, GEOTECHNIK, BODENDENKMAL, WASSERSCHUTZ  
 
Das Plangebiet liegt im Einmündungsbereich der Südstraße in die Lauffener Straße. So wie die 
Lauffener Straße vom Einmündungsbereich der Südstraße bis zur Überquerung des Katzental-
bachs um ca. 2,00 m abfällt, fällt auch das Gelände des Planbereichs um 2,00 m von der 
Südstraße mit 175,50 m ü. NN bis zum Fußweg am Katzentalbach mit 173,50 m ü. NN.  
 
Detaillierte Bodenaufschlüsse und Baugrunduntersuchungen liegen für das Plangrundstück 
nicht vor. Auch Bodenfunde oder Altlasten sind nicht bekannt. 
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Das Plangebiet befindet sich gemäß den Angaben im geotechnischen Bericht des Büros BWU 
vom 12. Juli 2019 im Verbreitungsbereich von quartären Lockergesteinen mit Mächtigkeiten von 
1,8 m bis >4,5 m. Darunter stehen die Gesteine der Arietenkalk-Formation an. 
 
Auf die Beachtung eines nachhaltigen Grundwasserschutzes im Plangebiet wird hingewiesen. 
Bei Starkregenereignissen besteht im Bereich des Katzentalbaches ein Überschwemmungsri-
siko.  
Wegen des örtlich geringen Grundwasser-Flurabstands können unterkellerte Gebäude das 
Grundwasser erreichen. 
 

  
Karte möglicher Überschwemmungsgebiete 
 
 

B 3 STÄDTEBAULICHE ZIELE, GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPT 
 

B 3.1 GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPT 2030 
 
Um der Entwicklung der Gemeinde strategisch in „längeren Linien“ gerecht zu werden, hatte 
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ist ein weiteres Personal-WC, getrennt nach Geschlechtern vorzusehen. 
Für die nächtliche Begleitung der Wohngruppen ist ein Nachtbereitschaftszimmer mit Schlaf-
möglichkeit, Schreibtisch und angeschlossenem Sanitärbereich mit Toilette, Dusche und 
Waschbecken erforderlich. Hier kann auch die zentrale Brandmeldeanlage mit Bedienungstab-
lett aufgeschaltet sein.  
 

B 4.1.3 VERSORGUNG HAUSWIRTSCHAFT TECHNIK 
Für die Wäscherei ist zwischen Rein- und Unrein-Raum sowie Wäscherei zu trennen. Im Un-
rein-Raum muss es eine Möglichkeit der Wäschesortierung geben und ein Waschbecken vor-
handen sein. Im Wäscherei-Raum muss es Platz für drei „halb-industrielle-Waschmaschinen“ 
geben. Im Rein-Raum muss die Möglichkeit für 4 Trocknerstellplätze sowie eine Möglichkeit 
des Wäschesortierens/ -zusammenlegens gegeben sein. Die Räume müssen so gestaltet sein, 
dass schmutzige Wäsche nicht der sauberen Wäsche „begegnet“. 
Im Hausmeisterraum muss eine kleine Werkbank vorhanden sein. 
Für Putzmittel etc. sind 2 Lagerräume vorzusehen, einer soll innerhalb der Wohngruppen, einer 
kann extern angeordnet werden. 
 

B 4.1.4 TAGESSTRUKTUR/FÖRDERGRUPPE 
Außerhalb des Heimbereichs sollen Räume für eine Tagesstruktur für Senioren und Seniorinnen 
mit geistiger Behinderung nach Möglichkeit im Erdgeschoss vorgesehen werden. Hier sollen 
ständig 7 Personen tagsüber Platz finden. Der Raum soll durch eine „Faltwand“ in einen großen 
und kleineren Raum teilbar sein und eine Küchenzeile als Aktivküche und einem Tisch für 8 
Personen enthalten.  
Für das Betreuungspersonal muss ein Umkleidebereich getrennt für 8 Spinde Damen und 4 
Spinde Herren mit jeweils einem Waschbecken (ohne DU, WC) vorgesehen werden. 
Für die Klientinnen und Klienten sind Toiletten getrennt für Herren und Damen vorzusehen. 
 

Im Haus ist außerdem ein Pflegebad mit Hubbadewanne, Duschmöglichkeit, Waschbecken, 
WC und Deckenlift vorzusehen, welches nahe der Fördergruppe realisiert werden kann. 
Des Weiteren wird ein Materiallagerraum für Bastelutensilien und pädagogisches Material be-
nötigt. Die Räumlichkeiten können in Synergie mit dem Leitungsbüro, Nachtbereitschaftsraum 
und Pflegebad gedacht werden. 
 
 

B 4.3 BESONDERHEITEN 
 
Das Gebäude ist in die Gebäudeklasse 4 einzustufen, die Nutzflächen der LebensWerkstatt als 
Sonderbau (Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Per-
sonen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt 
ist). Alle Flächen müssen barrierefrei erreichbar sein. 
Rettungswege (Gebäudeklasse 4 / Sonderbau) 
▪ RW über innenliegendes Treppenhaus Treppen b= 1,20m i. L. + Handlauf 10cm 
▪ RW über beispielsweise außenliegenden Balkon + Außentreppe oder zweites inneres 

Treppenhaus 
▪ Sonderbau bzgl. Brandschutz und Arbeitsschutz gemäß den geltenden Bestimmungen für 

eine stationäre Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung 
▪ Vernetzte Brandmeldeanlage mit Tablet Aufschaltung in jeden Büroräumlichkeiten 
▪ Handlauf in den WGs an den Wänden (Gehbehinderung) 
▪ Anprallschutz an den WGs an den Wänden (Rollstuhl) 
▪ Aufzug mit Sprachansage 

 












